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< Editorial

Man kann sich aufgrund der steigenden Zahl der Konflikte des  
Eindrucks nicht erwehren, dass derzeit leider weltweit die Lösung 
von Problemen durch Gewalt gegen andere gesucht wird.

In Deutschland wird diskutiert, was getan werden kann, um uns 
militärisch gegen Angriffe aufzurüsten, die Rhetorik in den Diskus-
sionen zu Projekten wird aggressiver. Waren gestern die Eingriffe 
in die Privatsphäre durch Heizungs- oder Umweltmaßnahmen  
sowie die steigenden Energiekosten und Inflation die aufregenden 
Themen, so ist es heute die Tatsache, dass Deutschland Schluss-
licht bei der wirtschaftlichen Entwicklung ist und sich Opposition 
und Regierung in einem immer lauter werdenden Disput blockie-
ren, was ebenfalls nicht zur Problemlösung beiträgt. 

Das darf uns frustrieren, aber nicht dazu verleiten, uns in der 
 Gesellschaft oder gar in unserer Solidargemeinschaft vbob eben- 
so aggressiv zu verhalten. Neben der physischen Gewalt gegen 
Staatsbedienstete, die aus meiner Sicht unerträglich und völlig  
inakzeptabel ist, kann auch Sprache Gewalt ausüben und Gemein-
schaften spalten. Die Demonstrationen gegen Extremismus sind 
ein hoffnungsvolles Zeichen, dass eine große bislang schweigende 
Mehrheit die Entwicklungen offen verurteilt und die Debatte dar-
über forciert. Eine Stärke der Demokratie und des Rechtsstaates 
ist dabei die Möglichkeit der Debatte im Rahmen der Meinungs-
freiheit und des gemeinsamen Fundamentes unserer Gesellschaft, 
dem in diesem Jahr 75-jährigen Grundgesetz. Lesen Sie in dieser 
Ausgabe auch die Positionierung unserer vbob jugend dazu.

Als vbob stehen wir dazu, dass Diskussion zu unterschiedlichen 
Auffassungen in der Sache nicht einhergehen muss in aggressiver 
Sprache, Bedrohung Dritter oder gar Gewalt auf der Straße. Die-
sen Anspruch richten wir an uns selbst und damit auch an unsere 
Handlungsweise.

Was wir als vbob sein wollen, wofür wir stehen, was wir inhalt-
lich wollen oder welche Maßnahmen wir planen, das sind Fra-
gen, wie wir im Sinne unserer Solidargemeinschaft vbob und der 
Belange der Bundesbeschäftigten diskutieren wollen – auch in 
Wahlkampfzeiten. Unser Anspruch dabei ist, dass wir im Wett-
bewerb nicht sprachlich gegen andere auftreten, sondern für  
unsere Stärken werben. Die Basis für unser Handeln dabei sind 
die Grundlagen unserer Solidargemeinschaft vbob.

Erlauben Sie mir den Hinweis auf das meines Erachtens treffende 
Zitat des österreichischen Komponisten Anton Bruckner: „Wer 
hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.“

Im vorgenannten Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg im und mit 
dem vbob. Bleiben Sie gesund und gehen Sie bitte wählen, wenn 
Sie die Chance dazu erhalten!

Mit besten Grüßen

Ihr

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

zurzeit beschäftigen viele Fragen rund um die formalen Prozesse 
zu den bevorstehenden Personalratswahlen in der Bundesverwal-
tung die Verantwortlichen in den Fachgruppen vor Ort ebenso wie 
die Wahlvorstände. Auch nach der Novellierung des Bundesper-
sonalvertretungsrechtes und der Ablehnung der Novellierung der 
Wahlordnung durch Bundesinnenministerin Faeser im vergange-
nen Jahr bleiben somit viele formale Bedingungen für alle Beteilig-
ten zu erfüllen. Die bestellten Wahlvorstände müssen die Einhal-
tung dieser Formalien aufgrund ihres Amtes überprüfen und dort 
wo es geht, Nachbesserungen veranlassen. Auch innerhalb des 
vbob gibt es Vorgaben, die zum einen auf den gesetzlichen Vor-
gaben des BPersVG und zum anderen auf Satzungsfragen fußen. 
Im Augenblick gehen daher viele Fragestellungen an den Bundes-
vorstand, die Bundesgeschäftsstelle und das Hauptstadtbüro ein. 

Um es gleich zu sagen: Wir finden es gut, wenn Sie fragen. Prob-
lematisch gestaltet es sich naturgemäß, wenn nicht gefragt, son-
dern aufgrund eigener Einschätzung falsch und/oder anfechtbar 
gehandelt wird. Alle eingehenden Fragen werden durch uns be-
antwortet. Um Ihnen einen Überblick über die Fragestellungen zu 
geben, haben wir diese im Leitartikel dieser Ausgabe zusammen-
gestellt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei unserem zuständigen 
Mitglied des Bundesvorstandes, Claudia Heinrichs, für die Beant-
wortung der zahlreichen Anfragen.

Der Wahlkampf zu den Europawahlen nimmt Fahrt auf: Die Spitzen-
kandidatinnen von SPD und FDP machen sich in Bezug auf Europa 
und seine Verteidigungsfähigkeit im transatlantischen Bündnis 
sowie den leider zunehmend brutaleren Krieg Putins gegen die 
Ukraine durch den Ruf nach immer stärkeren Waffensystemen 
hörbar. Der Bundestag entsendet ein Kriegsschiff der Bundesmari-
ne im Rahmen eines EU-Einsatzes zur Verteidigung gegen Angriffe 
der jemenitischen Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe in das Rote 
Meer, wo Bündnispartner Angriffe gegen Stellungen der Rebellen 
im Jemen fliegen. Israel befindet sich im Verteidigungskampf ge-
gen die Terrororganisation der Hamas und wir sehen die vielen 
Zerstörungen und viele zivile Opfer im Gazastreifen und so weiter. 
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Personalratswahlen 2024

Fragen, Antworten 
und Botschaften
Alle vier Jahre stehen in der Bundesverwaltung 
die regelmäßigen Wahlen zu den Personalver-
tretungen an, so auch in diesem Jahr. Ende des 
vergangenen Jahres hat der Bundesvorstand mit  
Unterstützung durch unseren vbob Ehrenvorsit-
zenden Hartwig Schmitt-Königsberg und unser 
Mitglied des Bundesvorstandes, Claudia Hein-
richs, an drei Standorten von Bundesbehörden 
Wahlvorstandsschulungen als Inhouseschulung 
durchgeführt.

Nunmehr, nachdem die Wahl-
vorstände in allen Behörden 
bestimmt wurden und ihre 
 Arbeit aufgenommen haben, 
Verselbstständigungsbeschlüs-
se gefasst und damit in den 
auf mehrere Dienstorte verteil-
ten Behörden klar ist, welche 
Personalvertretungen gewählt 
werden müssen, bestimmen 
weitere Fragen zu den Perso-
nalratswahlen an den vbob das 
aktuelle Tagesgeschäft. 

 < Fragen

Insbesondere Fragen zur soge-
nannten Listenaufstellung als 

Wahlvorschlag an den Wahl-
vorstand haben uns erreicht. 
Wie sind die Listen vbob-intern 
aufzustellen? Welche Former-
fordernisse aus dem BPersVG 
spielen bei der Aufstellung 
eine Rolle? Welche Kandidatin-
nen und Kandidaten kann ich 
aufstellen und welche nicht? 
Welche Fristen sind zu beach-
ten? Welches Kennwort darf 
genutzt werden? 

Ist eine Liste rechtmäßig auf-
gestellt worden? Spielen sta-
tusrechtliche Fragen bei der 
Auswahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten eine Rolle? 
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Dürfen Interessenvertretungen 
als Kandidatinnen beziehungs-
weise Kandidaten auch auf die 
Liste? Gibt es Vorgaben des 
vbob, die zu beachten sind? 
Welche Kolleginnen und Kolle-
gen sind wählbar? Habe ich als 
Mitglied einen Anspruch auf 
eine Kandidatur?

Darf ich während der Arbeits-
zeit Wahlwerbung in meiner 
Dienststelle machen? Darf ich 
während der Arbeitszeit an an-
dere Dienstorte/Dienststellen 
meiner Behörde fahren, um 
dort für die gemeinsame Wahl 
Werbung zu machen? Muss 
meine Dienststelle mir die 
dienstlichen Kanäle zur Infor-
mationsweitergabe für meine 
gewerkschaftliche Arbeit 
(Wahlwerbung) öffnen?

Vielleicht finden Sie sich wie-
der bei den Fragestellungen, 
eventuell haben Sie auch noch 
weitere Fragen. Die rechtswirk-
same und -konforme Listen-
aufstellung und deren Einrei-
chung beim Wahlvorstand sind 
aus formaler Sicht die wich-
tigsten Akte, um bei der Wahl 
antreten und zur Wahl stehen 
zu können. Auch wenn der 
Wahlvorstand in einigen Fällen 
die Option hat, Korrekturmög-
lichkeit mit einer kurzen Frist 
einzuräumen – wer hier Fehler 
macht, riskiert die Ablehnung 
des Wahlvorschlages. 

 < Antworten

In Anbetracht der Tatsache, 
dass die Novelle des BPersVG 
2021 keine Novelle der Wahl-
ordnung nach sich gezogen 
hat, gelten die alten – nicht di-
gitalen – Vorgaben hinsichtlich 
des gesamten Prozederes bei 
der Organisation der Personal-
ratswahlen. Somit sind auch 
den Wahlvorständen bei der 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahlen die Hände ge-
bunden, auch wenn die Erwar-
tungen der Beteiligten oder 
der Wählerinnen und Wähler 
vielleicht andere sein sollten. 

Haben Sie Kandidatinnen und 
Kandidaten für eine Liste ge-

funden, so müssen diese  
zum Nachweis ihres Einver-
ständnisses eine schriftliche, 
eigenhändig unterschriebene 
Erklärung abgeben, die beim 
Wahlvorstand im Original 
(nicht per Fax oder E-Mail) ein-
gereicht werden muss. Fehlt 
auch nur eine gültige Zustim-
mungserklärung, ist der Vor-
schlag durch den Wahlvor-
stand zurückzuweisen. Wenn 
die fehlende Zustimmungs-
erklärung nicht innerhalb der 
vom Wahlvorstand gesetzten 
Nachfrist vorgelegt wird, ist 
der Wahlvorschlag endgültig 
ungültig.

Die vorgeschlagenen Kandi-
datinnen und Kandidaten 

müssen auch wählbar sein. 
Ist nur eine oder einer nicht 
wählbar, ist der gesamte 
Wahlvorschlag unheilbar  
ungültig. Auch Streichungen 
oder Änderungen im Wahl-
vorschlag (Hinzufügung/
Streichung von Kandidaten, 
Tipp-Ex-Korrekturen, hand-
schriftliche Ergänzungen 
durch Dritte und so weiter) 
durch den/die Listeneinrei-
cher oder sonstige Dritte ma-
chen den Wahlvorschlag un-
heilbar ungültig. Gesammelte 
Unterschriften auf den Listen 
sind damit wiederum hin-
fällig und müssen unter Ver-
wendung der neu erstellten 
(korrigierten) Liste erneut  
eingeholt werden. 

Die Vorgaben wurden vom 
Wahlvorstand nicht erfunden; 
dort müssen sie aber abge-
prüft werden. 

Wer kandidieren darf, das legt 
§ 15 BPersVG fest. Danach sind 
die Vorgaben, dass das Mindest-
alter 18 Jahre beträgt und eine 
Beschäftigungszeit bei einer 
Bundesbehörde von mindes-
tens sechs Monaten vorliegt. 
Fragen nach einer Beurlaubung 
wurden uns ebenfalls gestellt. 
Wer am Wahltag noch mindes-
tens zwölf Monate beurlaubt 
ist, darf nicht kandidieren, wer 
während der Amtszeit der Per-
sonalvertretung länger als ein 
Jahr beurlaubt wird, verliert  
das Mandat.
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Bei Gewerkschaftslisten ist 
die Beauftragung von zwei 
Mitgliedern durch die Gewerk-
schaft schriftlich nachzuwei-
sen. Unterschriftensammeln 
ist bei reinen Gewerkschafts-
listen nicht zwingend erfor-
derlich, wird in den meisten 
Behörden aber so praktiziert,  
ist die Zahl der eingeholten 
Unterschriften doch ein Beleg 
für die Unterstützung durch 
die Wahlberechtigten.

Die Mitgliederversammlung 
beschließt die Wahlliste, der 
Fachgruppenvorstand be-
sorgt im Anschluss die for-
mal korrekte Einreichung 
beim Wahlvorstand und 
sorgt für die Bearbeitung  
 etwaiger Korrekturen und 
die Einhaltung der formal 
korrekten Prozesse und For-
mulare. Alle Kandidatinnen 
und Kandidaten müssen 
 mitwirken, damit am Ende 
dem Wahlvorstand alle vor-
gegebenen Papiere einge-
reicht werden können.

 < Wahlkampf

Die in Kürze startende Wahl-
kampfphase ist geprägt durch 
das persönliche Gespräch 
mit den Beschäftigten und 
die Frage der Informations-
vermittlung durch die Listen-
bewerber/innen an die 
Wahlberechtigten. Hier ist 
die Ausgangslage ziemlich 
unterschiedlich. In den Be-

hörden, in denen Homeoffice 
stark ausgeprägt ist, wird 
das persönliche Gespräch in 
der Behörde durch die Abwe-
senheiten weniger spontan, 
als noch bei der letzten Wahl 
möglich sein. Ihre Fragen 
waren, ob diese während  
der Arbeitszeit stattfinden 
dürfen, was innerhalb des 
Dienstgebäudes, wenn es 
nicht den Betriebsablauf 
stört, möglich ist. Anders 
sieht es schon bei der Wege-
frage zwischen Dienstgebäu-
den und -stellen aus. Hier ist 
neben der Arbeitszeitrege-
lung in der Dienstvereinba-
rung Arbeitszeit der jeweili-
gen Behörde auch fraglich, 
ob dies auch während der 
Arbeitszeit der Werbenden 
zulässig ist. Die Rechtspre-
chung geht hier davon aus, 
dass solche Werbeveranstal-
tungen außerhalb der Ar-
beitszeit zulässig sind, in-
sofern also in den privaten 
Bereich fallen. Diese Frage-
stellung ist wichtig für den 
hoffentlich nicht eintreten-
den Fall von Wegeunfällen 
zwischen Dienststellenge-
bäuden und deren fehlende 
Anerkennung als Dienstun-
fall, also bitte vorsichtig sein 
und ausstempeln. 

Informationskanäle der Dienst-
stelle zu nutzen, ist idealerwei-
se in Absprache mit anderen 
Gewerkschaften vor Ort und 
der Dienststelle grundsätzlich, 

aber nur mit Erlaubnis der 
Dienststelle, möglich.

 < Botschaften

Im eigentlichen Wahlkampf 
sind am Ende die Botschaften 
wichtig. Dazu werden die Mit-
glieder im Rahmen der Mitglie-
derversammlung, die Fach-
gruppenvorstände und auch 
die Mandatsträgerinnen und 
-träger beitragen können. 
 Positionspapiere des vbob  
zu einzelnen Themen finden 
Sie auf der Homepage, kön- 
nen Sie auch in der Bundes-
geschäftsstelle oder dem 
Hauptstadt büro abfragen. 
 Stellungnahmen zu einzelnen 
Themenbereichen, wie zum 
Beispiel zu den aktuellen 
deutschlandweiten Demons-
trationen gegen Extremismus, 
finden Sie ebenfalls dort. 

In diesem Jahr 2024 wird 
unser Grundgesetz 75 Jahre 
alt. Dort sind die auch für 
den vbob verbindlichen 
Grundsätze unseres Zusam-
menlebens als Gesellschaft 
geregelt. Eine der größten 
Errungenschaften ist die 
freie Meinungsäußerung, 
die Gleichbehandlung aller 
Menschen und besonders 
im Vergleich zu vielen ande-
ren Ländern dieser Welt, das 
aktive und passive Wahl-
recht. Auch wenn es noch 
auf die analoge Art und 
Weise ausgeübt werden 

muss, es ist ein besonderes 
Privileg, seine Interessen-
vertretung wählen zu dür-
fen und dazu auch durch 
 eigene Stimmabgabe die ei-
gene Interessenvertretung 
gegenüber der Dienststel-
lenseite durch eine hohe 
Wahlbeteiligung zu stärken.

Wer jetzt nicht wählen geht, 
verliert sein Recht auf Teilha-
be durch eigenes Nichtstun. 
Um sicherzustellen, dass ich 
unabhängig vom Wahltag an 
der Urne mein Stimmrecht 
nicht verwirke, kann ich 
beim Wahlvorstand formlos 
die Übersendung von Brief-
wahlunterlagen anfordern. 

Der vbob ist als Gewerk-
schaft Bundesbeschäftigte 
an starken Personalvertre-
tungen, die sich für die Be-
schäftigten einsetzen, inter-
essiert. Das machen wir als 
Gewerkschaft auch über die 
Behördengrenzen hinaus 
und haben dabei Erfolge vor-
zuweisen. Unabhängige be-
wirken das nicht, sie sind in 
ihrem Handeln beliebig und 
haben keinen Einfluss auf die 
dem Beschäftigungsverhält-
nis beim Arbeitgeber Bund 
zugrundeliegenden Bedin-
gungen.

Viel Erfolg bei den Wahlen  
und wählen Sie mit!

 fg und ch
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Aus den Fachgruppen

vbob im Informationstechnikzentrum 
Bund (ITZBund)
Das ITZBund unterstützt als zentraler IT-Dienstleister der Bundesverwaltung 
zahlreiche Kundenbehörden in der Erfüllung und Digitalisierung ihrer Fach-
aufgaben. Es wurde im Jahr 2016 aus den drei Vorgängerorganisationen  
der bisherigen IT-Dienstleister konsolidiert und befindet sich seitdem im 
Kontext der IT-Konsolidierung Bund im stetigen Wachstum. 

Dabei haben sich nicht nur Kun-
den, Aufgaben und Infrastruktu-
ren vermehrt, sondern auch der 
Kreis der Kolleginnen und Kolle-
gen wuchs von 2 300 auf bislang 
4 400 Beschäftigte stark an. 

Seit der Gründung des ITZBund 
bilden vbob Mitglieder Teile der 
Personalvertretungen im ITZ-
Bund und setzen sich für die 
Interessen der Beschäftigten 
einer IT-Organisation unter den 
Bedingungen langfristig ange-
legter Veränderungsprozesse 
ein. Dabei wurden und werden 
Risiken zu Chancen ausgebaut. 

So konnten aus der Notwendig-
keit der bundesweiten und 
standortübergreifenden Zu-
sammenarbeit – sicher auch  
beschleunigt durch pandemie-
bedingte Effekte – maximal  
flexible Möglichkeiten des 
 modernen Arbeitens geschaf-
fen werden. Auch auf das ITZ-
Bund kamen bereits – in man-
cher Hinsicht noch stärker als 
anderswo – auch die Herausfor-
derungen des demografischen 
Wandels, des damit verbunde-
nen drohenden Wissensverlus-
tes und des Fachkräftemangels 
zu. Daher wurden zur Entwick-
lung der IT-Nachwuchskräfte 
attraktive laufbahnrechtliche 
Voraussetzungen ermöglicht. 

Beim Mitarbeiter:innen-Event 
am 6. und 7. Februar 2024 in 
Nürnberg konnten sich vbob 
Mitglieder den rund 1 800 an-
wesenden Kolleginnen und 
Kollegen mit einem Stand prä-
sentieren und über bisherige 
Aktivitäten informieren. 

Auch in Zukunft gilt es, perma-
nenten Wandel positiv zu ge-
stalten und die Mitarbeitenden 
weiter beim Zusammenwach-
sen zu unterstützen. 
 Sandra Bäsch
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Herzliche Glückwünsche zum  
Internationalen Frauentag
Am 8. März ist wieder der Internationale Frauentag. In Berlin jährt er sich als 
gesetzlicher Feiertag zum fünften und in Mecklenburg-Vorpommern zum 
 ersten Mal. Ist dieser Tag wirklich ein Grund zum Feiern? Sicherlich: Vor allem 
Männer gratulieren vielfach zum „Frauentag“ und wir Frauen nehmen gerne 
die Glückwünsche in Form von Blumen oder anderen Geschenken an und 
 lassen uns für unsere vielfach geleistete Sorgearbeit in den Familien danken.

Dennoch ist der Internationale 
Frauentag wie vor mehr als 
100 Jahren auch ein Tag inne-
zuhalten und darüber nach-
zudenken, welche Fortschritte 
in Bezug auf die Gleichberech-
tigung tatsächlich gemacht 
wurden und wie die Wahrung 
der Frauenrechte vor allem im 
internationalen Rahmen vor-
angekommen ist. 

Die Bilanz fällt dann nicht mehr 
so gut aus. Wie im letzten Jahr 
verdienen Frauen in Deutsch-
land im Schnitt 18 Prozent we-
niger als Männer, wie anlässlich 
des Equal Pay Days – dieses Jahr 
am 6. März – vom Statistischen 
Bundesamt ermittelt wurde. 
Immer noch liegt die Hauptlast 
der Sorgearbeit in den Familien 
in Bezug auf Kinderbetreuung 

und Pflege bei den Frauen, im-
mer noch arbeiten die Frauen 
aus diesem Grunde in Teilzeit 
und haben im Alter kein gutes 
Auskommen. 

Der Equal Care Day – im dies-
jährigen Schaltjahr am 29. Fe-
bruar – macht daher auf die  
Notwendigkeit einer fairen Auf-
teilung von bezahlter Erwerbs- 
und unbezahlter Familienarbeit 
zwischen Frauen und Männern 
aufmerksam. Immer noch wer-
den zu wenig Führungspositio-
nen an Frauen vergeben. Alle 
Bemühungen, das über Arbeits-
modelle „Führen in Teilzeit“ 
 beziehungsweise „geteilte Füh-
rung“ zu verbessern, waren bis-
her nicht erfolgreich. Selbst die 
gesetzliche Regelung im Bun-
desgleichstellungsgesetz, dass 

zumindest im öffentlichen 
Dienst bis Ende 2025 die gleich-
berechtigte Teilhabe von Frau-
en und Männern an Führungs-
positionen erreicht sein soll, 
wird da wahrscheinlich nicht 
helfen. 

Und: Immer noch muss vor  
allem im internationalen  
Kontext darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass Frauen-
rechte Menschenrechte sind. 
Immer noch muss es runde 
 Tische gegen häusliche Gewalt 
geben. Frauenhäuser brauchen 
immer mehr Plätze. Über ein 
Sexkaufverbot durch Einfüh-
rung des sogenannten „Nordi-
schen Modells“ kann man sich 
im Deutschen Bundestag nicht 
verständigen und am Valen-
tinstag gibt es einen weltwei-

ten Flashmob von Frauen „One 
Billion Rising – eine Milliarde 
erhebt sich“, mit dem sich 
Frauen zum Beispiel durch eine 
Tanzstunde auf Marktplätzen 
solidarisch mit Frauen zeigen, 
denen Gewalt widerfahren ist –  
eine weltweite Kampagne für 
Gleichstellung und ein Ende 
der Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen. 

 < Frauentag kein guter Tag? 

Ich meine doch: Bei allen Pro-
blemen ist festzuhalten, dass 
zumindest unsere westlichen 
Demokratien alle genannten 
Probleme benennen, sie mit 
wissenschaftlichen Mitteln auf-
arbeiten und versuchen, Ver-
besserungen zu erreichen. Nicht 
umsonst wird der Internationa-
le Frauentag 2024 für einen 
Wahlaufruf aller Frauen zur Eu-
ropawahl am 9. Juni genutzt, 
„um für ein politisch vereintes, 
demokratisches, sozial gerech-
tes und wirtschaftlich starkes 
Europa zu werben, das sich wei-
terhin als Motor für die gleich-
berechtigte Teilhabe beider Ge-
schlechter an der Erwerbs- und 
Sorgearbeit versteht“.

Den Internationalen Frauentag 
in diesem Sinne als Tag der  
Bewusstseinsbildung zu ver-
stehen und die von den ver-
schiedensten Organisationen 
durchgeführten Veranstaltun-
gen zu besuchen, dient der 
 eigenen Motivation und kann  
je nach Programm auch sehr 
bereichernd sein. Wir müssen 
alle Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen und politischen 
Gestaltung in Gewerkschaften, 
nationalen und internationa-
len Organisationen, Parteien 
und Parlamenten nutzen, uns 
dabei gegenseitig unterstützen 
und uns nicht entmutigen las-
sen, wenn manche Fortschritte 
nur in ganz kleinen Schritten 
zu erzielen sind! adm
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 < Der Fall

Der Kläger war vom 14. Febru-
ar 2022, befristet bis 13. Juni 
2022, bei der Beklagten als 
Steuerassistent beschäftigt. 
Die Befristung wurde am 
6. Mai 2022 bis zum 30. Juni 
2023 verlängert. Im Dezember 
2022 teilte die Beklagte ihren 
Mitarbeitenden mit, dass fest-
angestellte Mitarbeitende im 
Januar 2023 unabhängig vom 
Beschäftigungsgrad oder der 
Betriebszugehörigkeit eine In-
flationsausgleichsprämie in 
Höhe von 1 000 Euro erhalten. 
Für den Erhalt der Zahlung  
gab sie folgende Vorausset-
zungen vor:

1. Es besteht ein aktives Be-
schäftigungsverhältnis im 
Dezember 2022.

2. Es besteht ein ungekündig-
tes Beschäftigungsverhältnis 
zum Zeitpunkt der Gehalts-
abrechnung im Januar 2023.

3. Im Falle einer Befristung 
muss das Befristungsende 
am 31. Dezember 2023 oder 
später liegen.

Dem Kläger wurde die Infla-
tionsausgleichsprämie nicht 
ausbezahlt. Die Beklagte wies 
darauf hin, dass der Kläger die 
dritte Anspruchsvoraussetzung 
für die Zahlung nicht erfülle. 
Der Kläger wandte sich darauf-
hin an das Arbeitsgericht zur 
Durchsetzung seines Zahlungs-
anspruchs. Er war der Auffas-
sung, die Zahlung der Infla-
tionsausgleichsprämie vom 
zukünftigen Bestand des Ar-
beitsverhältnisses abhängig  
zu machen, sei unzulässig.

 < Die Entscheidung

Das Arbeitsgericht gab dem 
Kläger in der Sache recht. Der 
geltend gemachte Anspruch 
auf Zahlung einer Inflations-
ausgleichsprämie steht gemäß 
§ 611 a BGB in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 2 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) gegen die 
Beklagte zu. Die Zahlung kann 
zwar von der zukünftigen Be-
triebstreue abhängig gemacht 
werden; die konkreten Voraus-
setzungen stellen allerdings 
befristet beschäftigte Arbeit-

nehmende, deren Befristungs-
ende vor dem 31. Dezember 
2023 liegt, ohne sachliche 
Rechtfertigung schlechter ge-
genüber unbefristet Beschäf-
tigten. Grundsätzlich können 
Sonderzahlungen die Betriebs-
treue belohnen. 

Entscheidendes Kriterium muss 
die Betriebstreue als solche sein 
und nicht, ob eine befristete 
oder eine unbefristete Beschäf-
tigung vorliegt. In Nummer 3 
der Anspruchsvoraussetzungen 
wird für befristet beschäftigte 
Arbeitnehmende ein zusätzli-
cher Stichtag vorausgesetzt, in-
dem das Arbeitsverhältnis nicht 
vor dem 31. Dezember 2023 en-
den darf. Dadurch wird das Jahr 
2023 als Bezugszeitraum für die 
Betriebstreue gewertet und 
stellt die Betriebstreue unbe-
fristet beschäftigter Arbeit-
nehmender höher als die der 
befristet Beschäftigten. Somit 
würden unbefristet beschäftig-
te Arbeitnehmende die Infla-
tionsausgleichsprämie selbst 
dann erhalten, wenn sie im 
Zeitraum von 1. Februar 2023 

bis 30. Dezember 2023 vorzeitig 
ausscheiden, während befristet 
beschäftigte Arbeitnehmende 
die Zahlung nur dann erhielten, 
wenn ihre Befristung am 31. De-
zember 2023 oder später enden 
würde. 

 < Das Fazit

Das Urteil überzeugt und 
 verhindert eine Ungleichbe-
handlung von unbefristet und 
befristet beschäftigten Arbeit-
nehmenden. Die Betriebstreue 
zu belohnen, ist ein nachvoll-
ziehbarer Grund, dies kann 
aber nicht auf Kosten der be-
fristet Beschäftigten gehen. 
Anderenfalls erhielten unbe-
fristet beschäftigte Arbeitneh-
mende die Inflationsausgleichs-
prämie ab einem Ausscheiden 
aus dem Arbeitsverhältnis ab 
dem 1. Februar 2023, während 
befristet beschäftigte Arbeit-
nehmende die Zahlung nur 
dann bekämen, wenn ihre Be-
fristung am 31. Dezember 2023 
oder später enden würde.

tacheles/dbb

Tarifrecht

Keine Ungleichbehandlung  
befristet Beschäftigter bei  
Inflationsausgleichsprämie
Die Inflationsausgleichsprämie kann von der zukünftigen Betriebs-
zugehörigkeit abhängig gemacht werden – eine andere Bewertung 
der Betriebstreue von befristet beschäftigten Arbeitnehmenden 
gegenüber vergleichbaren unbefristet beschäftigten Arbeitneh-
menden darf nicht erfolgen (Arbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 
14. November 2023, Aktenzeichen 3 Ca 2173/23).
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Kommentierte Pressestimmen
Der öffentliche Dienst muss als Arbeitgeber attraktiver werden, um sich 
dem Personal- und Fachkräftemangel zu stellen. Das Beamtentum ist zudem 
mit vielen Vorurteilen belegt: Man arbeitet noch mit Faxgeräten, E-Mails 
werden ausgedruckt und Aktenberge müssen von A nach B getragen wer-
den. Die Digitalisierung ist ein großes Problem und ein Hemmnis für eine 
moderne, zukunftsfähige und attraktive Verwaltung. Die Pressestimmen 
fassen die genannten Themen wiederholt auf. 

 < Personal- und Fach-
kräftemangel im  
öffentlichen Dienst

Die Saarbrücker Zeitung be-
richtet am 30. Januar, dass 
1,3 Millionen Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes in den 
nächsten zehn Jahren in den 
Ruhestand eintreten werden 
und stellt zu Recht die Frage, wo 
der Nachwuchs herkommen 
soll, um die Personalabgänge 
aufzufangen. Außerdem stehe 
die Frage der Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes sowie die 
Finanzierung im Raum.

Ulrich Silberbach, der Vorsit-
zende des Deutschen Beam-
tenbundes (dbb) äußert sich zu 
der Aussage, dass jeder vierte 
Bundesbürger nur noch davon 
ausgeht, dass der Staat seine 
Aufgaben erfüllen kann, fol-
gendermaßen: „Vollmundigen 
politischen Ankündigungen 
folgt allzu oft gesetzgeberi-
sches Klein-Klein. Mit Floskeln 
wie Wumms, Doppelwumms 
oder Deutschland-Tempo ist es 
aber nicht getan. Wir brauchen 

solides Regierungshandwerk. 
Denn die Bürgerinnen und 
 Bürger merken sehr genau,  
ob Worten auch Taten folgen.  
Zur Wahrheit gehört übrigens 
auch, dass es oft gar nicht die 
konkreten Entscheidungen in 
Sachfragen sind, die die Men-
schen erschüttern, sondern das 
Gefühl, dass es viele Verant-
wortliche selbst nicht mehr 
 allzu genau nehmen mit der 
Achtung vor dem Rechtsstaat. 
Wenn das Bundesverfassungs-
gericht immer wieder Gesetze 
oder gleich ganze Haushalts-
planungen kassiert, ist das 
 jedenfalls nicht vertrauens-
fördernd.“ 

Aber wo kommt das Geld her? 
Silberbach ist hier der Auffas-
sung, dass alle Staatsausgaben 
„auf den Tisch“ gehören und 
einer Prüfung unterzogen wer-
den müssten. Außerdem seien 
Prioritäten zu setzen, Sozial- 
und Steuerbetrug müssen ge-
ahndet werden. Des Weiteren 
muss der Büroabbau weiter 
 vorangetrieben werden. Silber-
bach betont: Der öffentliche 

Dienst braucht bessere Ar-
beitsbedingungen: das betrifft 
die Einkommen, aber auch das 
allgemeine Arbeitsumfeld. Es 
sei jungen Menschen kaum 
noch zu übermitteln, „dass wir 
in vielen Behörden immer noch 
mit dem Faxgerät arbeiten und 
Aktenberge von A nach B schie-
ben“, berichtet die Saarbrücker 
Zeitung am 30. Januar weiter. 
Silberbach betont zudem, dass 
die staatlichen Institutionen 
den gesellschaftlichen Mehr-
wert mehr betonen sollen:  
Bei uns arbeiten Menschen  
im Dienst der Menschen, „ge-
meinsam machen wir das Land 
jeden Tag ein bisschen besser“. 
Das sei genau die Sinnhaftig-
keit, die sich gerade die neue 
Generation für ihre Arbeit 
wünscht. 

Die Wirtschaftswoche schreibt 
am 9. Februar: „Die Gewerk-
schaften wollen den Fachkräf-
temangel ausgerechnet mit 
sinkenden Arbeitszeiten be-
kämpfen.“ Im Rahmen der dbb 
Jahrestagung in Köln forderte 
Silberbach erneut kürzere Ar-

beitszeiten für die knapp 
200 000 Bundesbeamten:  
„Es ist dringend geboten, die 
Arbeitszeit bei vollem Lohn-
ausgleich auf das Tarifniveau 
von 39 Stunden anzugleichen“, 
sonst werde „auch hier der 
Fachkräftemangel eskalieren“. 

Claus Weselsky, Chef der Lok-
führergewerkschaft GDL, hat 
eine Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit auf 35 Stunden  
zum Hauptziel des aktuellen 
Arbeitskampfes erklärt. Dies 
sei „die einzige Chance, über 
verringerte Arbeitszeiten und 
moderne Schichtsysteme neue 
Leute anzulocken, die jetzt 
 einen großen Bogen um die 
Bahn machen“. Die Wirt-
schaftswoche berichtet weiter, 
dass Befürworter einer Ar-
beitszeitreduzierung auf zwei 
Effekte setzen: Zum einen 
 sollen wegfallende Arbeits-
stunden durch eine höhere 
Produktivität des Personals 
kompensiert werden. Zum an-
deren sollen, angelockt durch 
den angenehmeren Zeitrah-
men, zusätzliche Fachkräfte 
auf den Arbeitsmarkt drängen. 
„Einzelwirtschaftlich gewinnt 
ein Arbeitgeber mit verringer-
ter Regelarbeitszeit an Attrak-
tivität – erst recht, wenn er für 
weniger Stunden das gleiche 
Geld zahlt. Dies sei „ein norma-
ler Wettbewerbsprozess, der 
den wachsenden Knappheiten 
am Arbeitsmarkt geschuldet 
ist“, sagt der Arbeitsmarkt-

©
 B

jö
rn

 W
yl

ez
ic

h/
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

10

vb
ob

 G
ew

er
ks

ch
af

t B
un

de
sb

es
ch

äf
ti

gt
e

> vbob Magazin | März 2024

https://stock.adobe.com/


ökonom Enzo Weber vom Ins-
titut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) in Nürnberg. 

Dazu passt: In einer Umfrage 
unter Führungskräften gaben 
51 Prozent der Befragten an, 
dass Firmen ihre Anziehungs-
kraft durch eine Viertage-
woche steigern könnten.

 < Das Berufsbeamtentum –  
verlässliche Menschen, 
verlässliche Behörden?

Der Behörden Spiegel schreibt 
am 5. Februar über die Situati-
on des Beamtentums. Detlef 
Seif (CDU) diskutierte auf der 
Jahrestagung des dbb in Köln 
mit den Bundestagsabgeord-
neten Konstantin Kuhle (FDP) 
und Marcel Emmerich (Bündnis 
90/Die Grünen). Die Botschaf-
ten der drei Politiker ähneln 
sich: Rund 80 Prozent der 
 Beamtinnen und Beamten 
würden lieber in die freie 
 Wirtschaft gehen. Was kann 
man dagegen tun? 

„Die Arbeitgeber müssen die 
Arbeit schmackhaft machen. 
Das ist eine Aufgabe des Staa-
tes.“ Kuhle (FDP) schlug in die-
selbe Kerbe. Das Bild der faulen 
Beamten sei falsch: „Die Er-
wartungen an den Staat wach-
sen eher als dass sie abneh-
men. Die Beamten könnten 
besser sein, wenn sie ausrei-
chend bezahlt würden“, be-

hauptete Kuhle. Seif (CDU) hin-
gegen sieht eine Behinderung 
der Beamtinnen und Beamten 
durch die Bürokratie. Es kämen 
immer neue Aufgaben hinzu. 
Aber: „Wer neue Aufgaben 
schafft, muss auch in anderen 
Bereichen streichen.“

Dabei komme dem Berufs-
beamtentum nach Seif eine 
besondere Bedeutung zu: 
„Man müsste es erfinden, 
wenn es das nicht schon gäbe. 
Es ist eine Garantie dafür, dass 
der Laden läuft. Verlässliche 
Behörden brauchen verlässli-
che Menschen, die ihr Leben in 
den Dienst der Sache stellen.“ 
Viele Bürgerinnen und Bürger 
hätten eine große Anspruchs-
haltung gegenüber dem Staat. 
Das sei fatal. Auch eine Fehler-
kultur würde gebraucht. Ohne 
diese kämen noch mehr Klagen 
und noch mehr Bürokratie. 
Kuhle sieht die Sache gelasse-
ner. Das Berufsbeamtentum 
sei verbürgt, die Abschaffung 
nur eine intellektuelle Debatte. 
Er sei ein Fan des Beamten-
tums; der Staat habe eine Ali-
mentationspflicht. Der Dienst-
herr müsse den Beamtinnen 
und Beamten einen angemes-
senen Lebensunterhalt gewäh-
ren, auch bei Invalidität und im 
Alter. „Man muss Einstehen 
wollen für diesen Staat“, sagt 
auch Seif. „Dieser Korpsgeist 
ist etwas Besonderes.“ Hier 
griff allerdings der dbb Bundes-

vorsitzende Ulrich Silberbach 
ein: „Wir sind den Bürgerinnen 
und Bürgern verpflichtet, nicht 
den Beamtinnen und Beamten. 
Der öffentliche Dienst hat kei-
nen Korpsgeist!“ 

Die Senkung der Wochen-
arbeitszeit sei derzeit nicht 
machbar, sagte Kuhle. Bei 
Fachkräften wären aber 38 
oder 41 Stunden nicht wirklich 
entscheidend. Man solle nicht 
so tun, als wäre die Situation  
in Deutschland besonders 
schlecht, so Kuhle. Viele totali-
täre Systeme hätten mit Kor-
ruption zu kämpfen. Umfragen 
in Deutschland machten aller-
dings auch Sorgen. Ein Drittel 
der Bevölkerung sei der Mei-
nung, dass die Demokratie 
nicht wirke. Es herrsche Miss-
trauen gegenüber der Regie-
rung. Seif zufolge mangele es 
dieser an einer Strategie und 
einem Fahrplan. Gleichzeitig 
hänge die Unabhängigkeit der 
Verwaltung nicht am Berufs-
beamtentum. Wesentliches 
Element sei die Funktionsfä-
higkeit des Staates. Und das  
sei eine dauerhafte Bindung.

 < Mehr Digitalisierung  
gewünscht!

Silberbach erwähnt, dass sich 
einer Studie zufolge, die Be-
schäftigten des öffentlichen 
Dienstes mehr Digitalisierung 
wünschen, so berichtet es die 

Saarbrücker Zeitung am 30. Ja-
nuar. So schätzen die Kollegin-
nen und Kollegen etwa, dass 
38 Prozent ihrer Aufgaben 
 automatisiert erledigt werden 
könnten, damit sie selbst sich 
wichtigeren und komplexeren 
Vorgängen widmen könnten. 
Daher sind sie hoch motiviert 
und aufgeschlossen für Ver-
änderungen. 

Für die Beschäftigten ist das 
aktuelle Schneckentempo bei 
der Digitalisierung also eben-
so frustrierend wie für die Bür-
gerinnen und Bürger. Klar ist: 
Bei der Digitalisierung der Ver-
waltung haben wir schon seit 
einiger Zeit kein Erkenntnis-, 
sondern ein Umsetzungsprob-
lem, weil es an klaren politi-
schen Zuständigkeiten und 
Vorgaben mangelt. Silberbach 
führt weiter aus: „Ein großer 
Fehler beim Onlinezugangsge-
setz war zum Beispiel, dass die 
interne Verwaltungsdigitali-
sierung komplett vernachläs-
sigt wurde. Geregelt wurde 
nur die Möglichkeit für Bürge-
rinnen und Bürger, digitale 
Anträge zu stellen. Auf so  
einen digitalen Antrag folgt 
aber in vielen Fällen immer 
noch ein analoger Prozess in 
der Verwaltung. Wenn wir 
schneller vorankommen wol-
len, brauchen wir mehr politi-
schen Mut statt „Schaufens-
ter-Digitalisierung“.  
 bs



vbob jugend zur aktuellen Demokratiedebatte

Menschen jeden Alters vereint gegen Extremismus
Inmitten der sich zuspitzenden politischen Spannungen und der wachsen-
den Sorge um die Stabilität unserer Demokratie erhebt sich eine Welle des 
Protests, die keine Altersgrenzen kennt. Von jungen Aktivisten bis zu den  
Älteren, welche schon an so mancher Demonstration für Recht und Freiheit 
teilgenommen haben, vereinen sich die Menschen auf den Straßen, um ein 
klares Signal gegen Demokratiefeindlichkeit und Extremismus zu senden.

Diese Demonstrationen sind 
kein singuläres Phänomen, 
sondern ein Ausdruck des kol-
lektiven Gewissens einer Ge-
sellschaft, die sich den Heraus-
forderungen unserer Zeit stellt. 
Sie sind das Ergebnis einer  
tiefen Verwurzelung in den 
Grundwerten unserer Gesell-
schaft und einem starken 
Glauben an die Kraft des  
demokratischen Diskurses.

Die Teilnehmenden dieser De-
monstrationen, ob jung oder alt, 
wissen nur allzu gut, dass De-
mokratie keine Selbstverständ-
lichkeit ist, sondern eine ständi-
ge Anstrengung erfordert. Sie 
verstehen, dass die Stille und die 
Passivität vor den Gefahren des 
Extremismus und der Intoleranz 
nur zu ihrer weiteren Verbrei-
tung führen würden.

Die jungen Menschen, die sich 
gegen diese Entwicklung auf 
die Straße begeben, bringen 
ihre Energie, ihre Leidenschaft 
und ihre Zukunftsperspektiven 

mit. Sie sind die Stimmen der 
kommenden Generation, die 
entschlossen ist, die Lehren der 
Geschichte nicht zu vergessen 
und sich für eine gerechte und 
inklusive Gesellschaft einzu-
setzen. Die älteren Demonst-
rierenden wiederum bringen 

ihre unerschütterliche Ent-
schlossenheit und ihr Wissen 
über die Schrecken des Extre-
mismus mit und sind fest ent-
schlossen, zu vermeiden, dass 
ihre Kinder und Enkelkinder 
den Gefahren des Extremis-
mus ausgesetzt werden.

Die Vielfalt der Teilneh-
menden, sowohl in 

Bezug auf Alter 
als auch auf 

ethnischer Herkunft, ist ein 
Zeichen für die Stärke und  
den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft. Sie zeigen, dass 
der Kampf gegen Rechts-
radikalismus und Demokratie-
feindlichkeit keine isolierte  
Anstrengung ist, sondern eine 
gemeinsame Verantwortung, 
die uns alle betrifft. Denn diese 
hat am Ende nicht nur Konse-
quenzen in der Politik, sondern 
auch für die Verwaltung, Wirt-
schaft und die Gesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland.

Diese Demonstrationen sind 
ein Aufruf zur Einheit und zur 
Standhaftigkeit. Sie erinnern 
uns daran, dass wir alle eine 
Rolle dabei spielen, die Demo-
kratie zu schützen und zu ver-
teidigen. Mögen sie nicht nur 
ein Moment des Protests sein, 
sondern auch ein Moment der 
Ermutigung, weiterhin für un-
sere Werte einzustehen, unge-
achtet der Herausforderungen, 
denen wir gegenüberstehen.

Bundesvorsitzender Frank 
Gehlen dazu: Mit diesem kla-
ren Statement verstärkt unse-
re vbob jugend die im Herbst 
vergangenen Jahres veröffent-
lichte und eindeutig ablehnen-
de Haltung der Gewerkschaft 
Bundesbeschäftigte zu jeder 
Form des Extremismus! Ich 
danke Bundesjugendvertreter 
Morris Hültner und den Mit-

gliedern der vbob ju-
gend für deren Einord-

nung auf dem Weg, 
unsere Demokratie 
vor Extremisten  
zu schützen. mh

 < Am 3. Februar 2024 in Berlin

 < Demo am 19. Januar 2024 auf dem Domplatz in Münster
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